
Reit- und Fahrverein Heppenheim e.V. 
Heinrich-Heine-Str. 11a, 64646 Heppenheim

www.ruf-heppenheim.de
AUFNAHMEANTRAG

Hiermit bitte ich unter Anerkennung der aktuellen Satzung um Aufnahme in den Reit- und Fahrverein 
Heppenheim e.V.. Die Satzung ist auf der Homepage einsehbar oder kann angefordert werden.

______________________   ___________        ___________________________________                                              
Name, Vorname Geburtsdatum Name, Vorname (Erziehungsberechtigter)

___________________________________        __________________________________              
Straße, Hausnummer Adresse Erziehungsberechtigter (falls abweichend)

__________________________________          __________________________________ 
PLZ/Wohnort Telefonnummer/ Mobilnummer

________________ __________________________________
Eintrittsdatum E-Mail-Adresse

passives Mitglied mit Turnierlizenz
Aufnahme als          passives Mitglied           aktives Mitglied           Voltigier-Mitglied     

________________________________ _________________________________
Ort, Datum Unterschrift (bei Jugendlichen Unterschrift des

gesetzlichen Vertreters)

Gebührenordnung (Stand 01.03.2022)

Aufnahmegebühr (bis 18 Jahre) 45,00 Euro
Aufnahmegebühr Erwachsene    110,00 Euro

Mitgliedsbeitrag p.a. Aktive 140,00 Euro
Mitgliedsbeitrag p.a. Passive 40,00 Euro
Mitgliedsbeitrag p.a. Voltigierer     48,00 Euro
Mitgliedsbeitrag p.a. Familien      280,00 Euro
Passive m. Turnierlizenz p.a.        60,00 Euro

Monats-Abo (bis 18 Jahre)            50,00 Euro
Monats-Abo Erwachsene 60,00 Euro 
Monats-Abo Voltigierer 30,00 Euro

Anlagennutzung ab 10 Jahre       264,00 Euro

Hinweise:
Mit Unterschrift zum Aufnahmeantrag werden folgende Hinweise anerkannt:

1. Der Mitgliedsbeitrag wird zum 1. März eines Jahres, Volti- und 
Reitabo-Beiträge zum 1.eines jeden Monats mittels SEPA-
Lastschriftmandat eingezogen. Änderungen der Bankverbindung, 
Adresse etc. sind umgehend mitzuteilen. Sollten durch Verzug seitens 
der Mitglieder Kosten aus Lastschriftgebühren entstehen, werden 
diese vom Verein weiter belastet.                                                                             
2. In den Ferien findet Reitunterricht statt. Ein Nachholen der Stunden 
bei Krankheit oder Urlaub ist nicht möglich. Bei längerer Krankheit 
oder Ausfall von mehr als sechs Wochen, kann die Abo-Bezahlung 
nach schriftlichem Antrag an den Vorstand ausgesetzt werden. Bei 
langfristigem Aussetzen kann der spezielle Reitplatz leider nicht 
freigehalten werden.                                                                                                      
3. Das Abo „Voltigieren“ ist durchgehend zu zahlen. In den Ferien 
findet kein Unterricht statt.                                                                                          
4. Jährlich ist je aktivem Mitglied ab 10 Jahren eine Anlagen-
nutzungsgebühr zu entrichten, die durch freiwillige Hilfeleistungen 
anlässlich von Vereinsaktivitäten abgegolten werden können. Pro 
Helferstunde, die auch von Eltern, Freunden, etc. erbracht werden 
können, werden 11,00 Euro gutgeschrieben. Es können maximal                     
24 Stunden jährlich vergütet werden. Eine etwaige Rechnungsstellung 
erfolgt zum 15. Dezember des Kalenderjahres.                                                                                 
5. Eine Kündigung ist nur zum Ende eines Quartals möglich und ist 
spätestens sechs Wochen zuvor schriftlich einzureichen. Der 
Mitgliedsbeitrag ist nicht erstattungsfähig.
6. Der Reit- und Fahrverein Heppenheim e.V. haftet nur für Unfälle, 
die während des Aufenthaltes im Stall/auf dem Reitgelände 
geschehen, nur im Rahmen der bestehenden Versicherungen. 
Persönliche Haftungsansprüche gegenüber Ausbildern sind 
ausgeschlossen.
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Datenschutzbestimmungen
Es gelten die jeweils aktuellen, allgemein gültigen Datenschutzbestimmungen. Die Datenschutzrechtlichen Hinweise 
des Reit- und Fahrvereins Heppenheim sind auf der Internetseite veröffentlicht. Der Reit- und  Fahrverein Heppenheim 
e.V. verwendet die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten ausschließlich im Sinne der Mitgliederverwaltung.         
E-Mail-Adressen werden zur vereinsinternen Kommunikation verwendet, zum Beispiel um auf Feierlichkeiten und 
andere Vereinsaktivitäten aufmerksam zu machen. 

Mit der Unterschrift auf dem Aufnahmeantrag stimmen Sie auch zu, dass beim Reitunterricht, auf den Gelände des 
Vereins, beim Absolvieren von Reitabzeichen oder bei Reitvorführungen fotografiert werden darf. Die Fotos dürfen für 
die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins verwendet werden. Sollten Sie dem nicht zustimmen, bitten wir um einen 
entsprechenden schriftlichen Hinweis. 

für den Reit- und Fahrverein Heppenheim e.V., Heinrich- Heine Str. 11a, 64646 Heppenheim
Gläubiger-Identifikationsnummer DE74ZZZ00000258500

Mandatsreferenz 
________________________________________________________________

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige den Reit- und Fahrverein e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Reit- und Fahrverein e.V. auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem  Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 

____________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 

____________________________  __________________________
Straße und Hausnummer                                              PLZ, Ort

____________________________  __________________________
Kreditinstitut (Name)                                                     in 

IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

____________________________  __________________________ 
Ort, Datum Unterschrift(en) 

www.ruf-heppenheim.de

Seite 2


